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Kammerbericht 2022 des bffk erschienen+++Vermögensabbau bei den

IHKn  von  über  500  Millionen  Euro  erreicht+++IHK-Effizienz  oftmals

mangelhaft+++Transparenz bei HWKn und berufsständischen Kammern

immer noch unbefriedigend

Thematischer  Mittelpunkt  des  aktuellen  Kammerberichtes  2022  ist  eine  Untersuchung  zur

Effektivität  der  Arbeit  der  Industrie-  und  Handelskammern  (IHKn),  zu  dem die  für  das  Thema

„Pflege“ zuständige Landtagsabgeordnete der SPD, Christina Weng aus Nordrhein-Westfalen, das

politische Vorwort beigesteuert hat. Bereits im Jahr 2015 hatte der bffk ein kritisches Auge auf den

Personaleinsatz der Kammern geworfen. In diesem Jahr wurde  zusätzlich untersucht, wie hoch

die  IHK-Beiträge  bezogen  auf  das  Gesamtgewerbesteueraufkommen  im  jeweiligen  IHK-Bezirk

ausfallen  und  am Beispiel  der  Unternehmensbesuche  durch  IHK-Mitarbeiter  wie  intensiv  und

effektiv dort das Personal eingesetzt wird. Immerhin gehört es zum Selbstverständnis der IHKn

nach innen und außen, ihre Nähe und Verbundenheit u.a. über die vielfältigen Kontakte zu ihren

Mitgliedsunternehmen zu betonen.  „Die vielgerühmte Effizienz der  IHKn und die  vermeintliche

Nähe der IHK-Bürokratie zur Mitgliedschaft wird in etlichen IHK-Bezirken als Märchen entlarvt“,

fasst bffk-Vorsitzender Frank Lasinski die Ergebnisse der bffk-Untersuchung zusammen. 

Warum die IHK Dortmund 4 Prozent des Gesamtgewerbesteueraufkommens abschöpfen muss,

um die Arbeit zu finanzieren, während die IHK Potsdam hier nur 0,24 Prozent benötigt, ist sachlich

sicher nicht zu rechtfertigen. Dass dann allerdings die IHK Dortmund von allen untersuchten IHKn

den höchsten Gehaltsdurchschnitt  (111.271,59 €) – weit  vor IHK-Bezirken in teuren Lagen wie

München (89.013,87€),  Hamburg (87.960,14 €)  oder  Berlin  (80.023,14 €)  –  aufweist,  ist  dann

erschreckend  konsequent.  bffk-Geschäftsführer  Kai  Boeddinghaus  verweist  hier  auf  die

gesetzliche Verpflichtung der Kammern für ein wirtschaftliches und sparsames Handeln, welche

von einer IHK wie der in Dortmund aus Sicht des bffk hier verletzt wird. 
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Wenn festgestellt  werden muss, dass eine IHK wie die in Coburg sich auf 241 Mitglieder eine

Vollzeitstelle leistet (während es z.B. in Berlin 1 Stelle je 1060 Mitglieder gibt – Münster 1 zu 952;

München  1  zu 850)  und diese  IHK auch  gleichzeitig  bei  der  Zahl  der  Unternehmensbesuche

Schlusslicht ist (gerade einmal 20 Besuche auf 1000 Mitglieder/zum Vergleich Hamburg  = 132;

Aschaffenburg = 102), so wirft dies aus Sicht des bffk ein Schlaglicht auf den ungesunden Mix aus

Bürokratie  und  Entfremdung  von  der  Mitgliedschaft,  der  in  vielen  IHKn  anzutreffen  ist.

„Zwangsmitgliedschaft mit Zwangsbeiträgen für IHKn, die obendrein noch durch Gebietsschutz vor

Konkurrenz geschützt werden, sind und bleiben Hemmnisse für Effizienz und Leistungsfähigkeit in

den Kammern“, unterstreicht  bffk-Vorsitzender Frank Lasinski. 

Zu den Erfolgen, die der bffk mit dem Bericht verzeichnen kann, gehört der zwischen 2013 und

2020 festgestellte Vermögensabbau bei den IHKn um etwas mehr als 500 Millionen Euro. „Im Jahr

2009 hat der bffk in einer Pressemitteilung die Absenkung des IHK-Vermögens um „mindestens

500  Millionen  Euro“  gefordert“,  erinnert  bffk-Geschäftsführer  Kai  Boeddinghaus.  Die  mit  dem

Kammerbericht festgestellten Zahlen zum Vermögensabbau belegen, dass der bffk damals nicht

übertrieben hat. „Genauso wichtig ist es, jetzt nicht locker zu lassen, denn wir wissen, dass die

IHKn  tatsächlich  weiterhin  im  3-stelligen  Millionenbereich  rechtswidrige  Rücklagen  horten“,  so

Boeddinghaus. 

Höchst bedenklich aus Sicht des bffk ist das weiterhin hohe Maß an Transparenzverweigerung

insbesondere  durch  Handwerkskammern  und  berufsständische  Kammern.  „Wir  haben  jetzt

deswegen eine Musterklage gegen die Tierärztekammer Mecklenburg-Vorpommern auf den Weg

gebracht“, erklärt der bffk-Vorsitzende. 

Negativ fällt leider im Bereich der IHKn auf, dass mittlerweile bei den Jahresabschlüssen etliche

IHKn  dazu  übergegangen  sind,  auf  der  Passivseite  nur  noch  aggregiert  ein  „Sonstiges

Eigenkapital“  ausgewiesen  wird,  um eine  rechtswidrige  Vermögens-  und  Rücklagenbildung  zu

verschleiern. 

Hintergrund

Der  bffk  setzt  sich  für  die  Abschaffung  der  Zwangsmitgliedschaften  in  den  Kammern  ein.

Gleichzeitig beobachtet der bffk kritisch alle operativen Aktivitäten der Kammern – insbesondere

die Wirtschaftsführung. 

Seit  dem  Jahr  2012  gibt  der  bffk  ein  Mal  jährlich  einen  Kammerbericht  heraus,  in  dem  alle

wesentlichen finanziellen Daten der Kammern – soweit verfügbar - veröffentlicht werden.
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